
n.11l(oo der- Benagen zu den Stenographischen Protokollen 

des Nationalrates XVlll. Gesetzgebungsperiode 

ANTR�G 

ORIGINAL 

, No . ...... 6.if../ A 
Plis.: 2 1. 0 KT. 1993 

............................... 

der Abgeordneten. Dr. Schranz, Dr. Pirker, Elmecker, Kraft 

i..u:-:.i Genossen 

betreffend ei:l. '3uIldesgesetz, mi t dem das Pyrotech::t:i.kgesat::z 

1974 geänder� wird. 

Der NAtionalrat wolle beschließen: 

Bundasqesetz, mt d_ das 

Pyrotecbnikqesatz 197� qeindart w� 

Der Nationalrat hat �eschlossen: 

Artikel I 

Das ?y!:otechnikqesetz 1974, BGBl.Nr. 282, wird wie folgt 

geä..l1.den: 

§ 4 Abs 2 lautet: 

11 (2) Einfuhr.. Uberlassunq, Besitz und Verwendung: pyrotech­

nischer Gegenstände der Klasse I!, die einen MetallJmallsatz 

ad.er einen Knall.satz mit Sc:b.wcu:zpul.ver enthalten, sind nur 

zulässig., wenn bei ihrer VerwendWlg a.us einer Ent=ernung VOll 

ächt·M.�.rn·die Lautstlrke 120 dB(A)I nicht Ubersteigt und sie 

mit einem entsprechend.en Priif2:eichen versehell. sind." 

Artikel 11 

(1} Dieses Bundesgesetz tritt hinsichtlich der Einfuhr und 

Überlassung pyrotechnischer Geqenstände de. Kla.sse !I a..m 2. 

Jiinner 1995, im übriqen am 2. Jänner 1996 in Kraft.. 

In formeller Hinsicht wird dem 
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Begründung 

Die alljährlich zwischen Weihnachten und Neujahr sowie anläß­

lieh des Jahreswechsels statt=j.:::.dellde "Sylvesterknallerei.." ist 

stets die Ursache zahlreLcher Bascawerden: Von vielen 3ürqe� 

wird. besonders die störunq ihres RuhebediirfuisseSi als. unar ­

träglieh empfunden. Diese Lä.rm.Celästigtlllg' ist fast a.us­

schließlich auf Cie Verwend:u:o,g von !.IlAl.lköri:ern �w:U.ckZU-�­

ren; es sl..'"ld dies pyrotechniscbe Gegenstände,. die einen 

��allsatz en�ten un� zum überwiegenden Teil ,ur Klass� I� 

zu z.ählen sind .. 

Nach den Bestimmtulqen aes' Pyrotechnikgesetzes 1974 ist zwar 

die Verwendung pyrotechnischer Ge� t'lr Unterhaltungs­

z.wecke der Klasse I:t im Ortsgebiet grundsätzlich. vecoteII (§ 4 

Abs 4.), die Erfahrung �eigt aber. .. daA es gerade in d.en städ­

tischen Ea�lunqszent:ren zu einer Unzal:rl. von. vercotswidrigen 

Ve..-rwenc1unqen von pyrotechl:l.iscb.en Gegenständen: der Klasse "II. 

kommt. Die Ursach.e hietür ist, da.S solche Gegenstä:nde von 

Menschen a:c 1.8 Jahl:en. frei erwarbe.."t werden kÖIlIleII. Da ein 

Vorgehen qeqe.n diesen M1.!stand: dur ca verstärkte Übez:waclru.ng 

nicht meqlich ist - die Kna11kÖrper der Klasse �X können von 

jedermann vö lUg unauffällig mi. tge-führt werden. - steht kein 

anderes. Mittel ZUJ: Verfüqunq aLs ähnlich wie in der 

Bundesrepubli.ek Deutschland. - eine. Besc:hrilr1ktmq der ma:d.maJ.en 

Lä.rm.ent:fa.�t::cnq herbeizuf:ü:b:ren. Aus Gründen der Kontrolller­

ba.rkeit soll a.uch auf das Vorhande-asein en�ende.r Pril:f­

zeichen abgestell.t werden; hiebei wird es sich regelmäBiq: u.'U 

solche des deutschen. Bundesamtes fUr MatariaJ.prübmg ( B»i) 

handeln. 

Die Freiheit, siclt durch den Einsatz pj'l:OLechntscher Gegen­

stände ltaus%udJ:ückenu, mu! ihre Grenze vor einem wealverstan­

denen Ruhebediirt:Ilis d.er Bürqer f1 nden. Dies ist eine Haltung, 

zu der letztlich auch das Buodesverfassangsqeset% Uber den 

'Wnfassenden Umweltschut.% (Vermeidung' von StÖrtmgen durch Lä.l:m) 

verpflichtet. 
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